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Hinweise und Erläuterungen zu Vereinbarungen nach § 8a und § 72a SGB VIII  
Stand 29.10.2015 

 
Anliegen des Gesetzgebers ist es, das erweiterte Führungszeugnis als Element eines 
umfassenden Präventions- und Schutzkonzeptes zur Verbesserung des Schutzes von 
Kindern zu etablieren. Hierbei geht es jedoch nicht um einen „Generalverdacht“ gegenüber 
den in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen, deren Engagement essentiell für die 
Kinder- und Jugendhilfe und daher nicht hoch genug zu schätzen ist. Vielmehr soll die 
Neuregelung des § 72a SGB VIII als Anstoß zu einem neuen Verständnis von präventivem 
Kinderschutz und zur Entwicklung eines allgemein akzeptierten und durch geeignete 
sonstige Maßnahmen flankierten Präventionskonzeptes verstanden werden. Allein durch die 
Einsichtnahme in ein Führungszeugnis kann keineswegs ein vollumfänglicher Schutz des 
Kindeswohls gewährleistet werden. 
 
Auch im Bereich des ehrenamtlichen bzw. bürgerschaftlichen Engagements sollen in 
bestimmten, gesetzlich beschriebenen Konstellationen Minderjährige besser geschützt 
werden. Deshalb soll bei Personen, die mit Minderjährigen in direktem persönlichen Kontakt 
stehen, Einsicht in ein erweitertes Führungszeugnis genommen werden. Hier knüpft der 
Gesetzgeber neben dem Tätigwerden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zusätzlich an 
das mit dem unmittelbaren Kontakt zu Minderjährigen potenziell erhöhte Risiko einer 
Kindeswohlgefährdung durch übergriffiges bzw. grenzverletzendes Verhalten an. 
 
Um das Recht der Kinder und Jugendlichen zu stärken, beziehungsweise deren Schutz zu 
erhöhen, hat der Gesetzgeber das Bundeskinderschutzgesetz erlassen. Darüber hinaus 
werden in den §§ 8a und 72a Sozialgesetzbuch VIII Regelungen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen getroffen. Diese werden im Folgenden näher erklärt.  
 
 
§ 8a SGB VIII „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdu ng“?  
 
Die Bestimmungen des § 8a SGB VIII gelten, wenn bei dem Träger Fachkräfte hauptamtlich 
beschäftigt sind. 
 
Der § 8a SGB VIII ist eine Verfahrensvorschrift, die das Jugendamt im Rahmen seiner 
Gesamtverantwortung verpflichtet, mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, verbindliche Regelungen zur Ausgestaltung 
dieses Schutzauftrages zu treffen.  
 
Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, ist eines der Ziele, die der 
Gesetzgeber der „Jugendhilfe“ mit auf den Weg gibt. Der § 8a SGB VIII regelt 
Verfahrensabläufe für die Träger der Jugendhilfe (öffentliche wie freie) bei Bekanntwerden 
gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen. 
 
Auftretenden Gefährdungen begegnen die Träger frühzeitig im Rahmen der Mittel und 
Möglichkeiten des eigenen Auftrages. Lässt sich eine Gefährdung nicht abwenden, dann 
wird das Jugendamt informiert. Eine detaillierte Beschreibung der fachlichen 
Vorgehensweise ist Bestandteil der Vereinbarung mit den Trägern. 
Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko abzuschätzen, die 
Personensorgeberechtigten sowie das Kind einzubeziehen, geeignete Hilfen zur Abwendung 
der Gefährdung anzubieten, ggf. das Familiengericht anzurufen oder den jungen Menschen 
in Obhut zu nehmen.  
 



Hinweise und Erläuterungen zu Vereinbarungen nach § 8a und § 72a SGB VIII  
Stand 29.10.2015 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung im Rahmen ehrenam tlicher 
Tätigkeit  

 
Im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. bei 
einer Gruppenstunde, einer Ferienfreizeit) kann der Verdacht entstehen, dass bei einem 
Kind oder Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte. Ebenfalls ist es 
möglich, dass ein Kind bzw. ein/e Jugendliche/r etwas erzählt, was auf eine 
Kindeswohlgefährdung hinweist.  
 
Wir empfehlen, insbesondere bei dringender Gefahr für Leib, Leben und Freiheit des Kindes, 
die von Personen aus dem Lebensumfeld des Kindes ausgeht, unverzüglich die Polizei und / 
oder das Jugendamt zu informieren.  
 
Im Falle eines Verdachtes oder unklarer Äußerungen von Kindern und Jugendlichen, die 
keine eindeutige Entscheidung für eine dringende Gefährdung zulassen, kann man sich an 
das Jugendamt wenden, Ansprechpartner ist der/die Kreisjugendreferent/in. 
 
 
 
„Tätigkeitsausschluss für einschlägig vorbestrafte Personen“  
§ 72a SGB VIII 
 
Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes wurde auch der § 72a im SGB VIII 
verändert, um den Schutz der Kinder und Jugendlichen in Angeboten der Jugendhilfe zu 
erhöhen und um zu verhindern, dass in der Kinder- und Jugendhilfe Personen tätig sind, die 
einschlägig vorbestraft sind. 
Darüber hinaus verpflichtet der § 72a SGB VIII das Jugendamt mit Trägern der freien 
Jugendhilfe (Vereine, Verbände,…) Vereinbarungen zu schließen, die verhindern sollen, 
dass einschlägig vorbestrafte Personen weder hauptberuflich, noch nebenberuflich oder 
ehrenamtlich tätig sind. 
 
Tätigkeitsausschluss  
Wenn eine Person nach den im § 72a Absatz 1 SGB VIII benannten Straftatbeständen 
rechtskräftig verurteilt ist, darf sie keine haupt-, neben- oder ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Kinder- und Jugendhilfe ausüben. Dazu sollen sich die Träger bei der Einstellung oder 
Vermittlung, sowie in regelmäßigen Abständen ein sogenanntes erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis vorlegen lassen. 
 
Wer ist Träger der freien Jugendhilfe?  
Da eine abschließende gesetzliche Definition von Trägern der freien Jugendhilfe fehlt, 
gehören alle Vereine, Verbände, Vereinigungen, Initiativen, … die Angebote im Rahmen der 
Jugendhilfe anbieten zu den „freien Trägern der Jugendhilfe“. Dabei ist es unerheblich, ob 
die Träger als „freier Träger“ anerkannt sind oder nicht, ebenso, ob sie finanziell gefördert 
werden oder nicht. 
 
Zu den Angeboten im Rahmen der Jugendhilfe zählen alle Leistungen, die das SGB VIII 
vorsieht, also Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, der erzieherische 
Kinder- und Jugendschutz, sowie die Hilfen zur Erziehung. 
 
Das heißt, grundsätzlich sind auch die Träger von Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, wie 
auch Sportvereine einzubeziehen.  
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Welche Personen und Tätigkeiten betrifft der § 72a SGB VIII?  
Die Pflicht, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach den §§ 30 und 30a des 
Bundeszentralregisters (BZGR) vorzulegen, betrifft generell alle hauptamtlich Tätigen in der 
Kinder- und Jugendhilfe.  
 
Die Pflicht zur Einsichtnahme ins Führungszeugnis besteht bei neben- oder ehrenamtlich 
tätigen Personen nicht generell, sondern nur bei bestimmten Tätigkeiten. Nämlich nur dann, 
wenn Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzogen oder ausgebildet werden oder 
ein vergleichbarer Kontakt zu ihnen unterhalten wird. Die inhaltliche Bewertung der Begriffe 
„Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Ausbildung und vergleichbarer Kontakt“ umfasst 
verschiedene Situationen und reicht von das Kind/den Jugendlichen vor Selbst- und 
Fremdgefährdungen schützen (beaufsichtigen), über sich mit dem Kind/Jugendlichen 
„beschäftigen“ (betreuen), bis zu der Förderung von eigenverantwortlichem Handeln und 
sozialem Lernen sowie Wertevermittlung (Erziehung), oder der Vermittlung von Wissen im 
Sinne von ausbilden. Bei der Bewertung der „vergleichbaren Kontakte“ spielt besonders ein 
mögliches Hierarchieverhältnis zwischen der ehrenamtlich tätigen Person und dem Kind oder 
Jugendlichen eine Rolle. 
 
Die Kontakte zu Kindern und Jugendlichen müssen geeignet sein, ein (besonderes) 
Vertrauensverhältnis zu diesen aufbauen zu können. Das bedeutet, dass der Fokus nicht 
allein auf Tätigkeiten im Rahmen von pädagogischen Maßnahmen zu richten ist, sondern 
auch auf sonstige Tätigkeiten im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Bei der Prüfung, für 
welche Tätigkeiten ein Führungszeugnis vorgelegt werden soll, sind laut Gesetz die Art, 
Intensität und Dauer der Kontakte zu berücksichtigen. 
 
Art:  
Bei der Art der Tätigkeit ist zu prüfen, ob sie geeignet ist, ein (besonderes) 
Vertrauensverhältnis zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen. Dazu ist in der Regel ein 
direkter Kontakt zu bestimmten (nicht immer wieder verschiedenen) Kindern und 
Jugendlichen notwendig. 
 
Intensität:  
Der durch die Tätigkeit erzeugte Kontakt muss geeignet sein, vertrauliche Situationen zu 
ermöglichen. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, ob sich durch den Kontakt ein 
Abhängigkeits- oder Machtverhältnis ergeben kann, welches die Basis für sexuelle oder 
andere Übergriffe sein kann. Hier spielt auch der Altersunterschied zwischen der neben- 
oder ehrenamtlichen Person und den Kindern / Jugendlichen eine Rolle. 
 
Dauer:  
Bei der Dauer ist sowohl der zeitliche Umfang von einzelnen Tätigkeiten als auch eine 
Regelmäßigkeit bzw. Wiederholung gemeint. 
 
 
 
Verwendung und Aufbewahrung des Führungszeugnisses 
Datenschutz im § 72a SGB VIII 
 
In Absatz 5 des § 72a SGB VIII wird geregelt, wie mit den vorgelegten Führungszeugnissen 
umzugehen ist. Die Träger dürfen das Führungszeugnis lediglich einsehen und nicht 
behalten, zumindest bei neben- und ehrenamtlich Tätigen. Dokumentiert werden darf, der 
Name der Person, das Ausstellungsdatum des Führungszeugnisses und das Datum der 
Vorlage des Führungszeugnisses.  
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Wird bei der Einsichtnahme in das Führungszeugnis eine Verurteilung wegen einer Straftat 
nach § 72 Abs. 1 SGB VIII festgestellt, hat dies einen Tätigkeitsausschluss der betreffenden 
Person für die Kinder- und Jugendhilfe zur Folge. Bei einer Nicht-Beschäftigung der Person 
sind die Daten der Einsichtnahme unverzüglich wieder zu löschen, da keine Daten von 
Personen gespeichert werden dürfen, die nicht beschäftigt sind. 
 
Daher ist die Dokumentationsliste als „Positiv-Liste“ zu verstehen: Es stehen nur Namen von 
Personen auf der Liste, die eine Tätigkeit ausüben dürfen. Personen, deren Name nicht auf 
der Liste zu finden ist, haben entweder noch kein Führungszeugnis vorgelegt oder sie sind 
einschlägig vorbestraft und dürfen in der Kinder- und Jugendhilfe nicht tätig sein. Wenn eine 
Person, die neben- oder ehrenamtliche Tätigkeit beendet, sind die Daten zu löschen. 
 
 
 
Katalog der Straftatbestände nach § 72a SGB VIII 
§ 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken- und 
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 
§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder 
Betreuungsverhältnisses 
§§ 176 bis 176b Tatbestände des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
§§ 177 bis 179 Tatbestände der sexuellen Nötigung und des sexuellen Missbrauchs 
§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
§ 180a Ausbeutung von Prostituierten 
§ 181a Zuhälterei 
§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
§ 183 Exhibitionistische Handlungen 
§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 
§§ 184 bis 184d Verbreitung pornografischer Schriften und Darbietungen 
§§ 184e bis 184f Ausübung verbotener und jugendgefährdender Prostitution 
§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 
§§ 232 bis 233a Tatbestände des Menschenhandels 
§ 234 Menschenraub 
§ 235 Entziehung Minderjähriger 
§ 236 Kinderhandel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellenangaben:  
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) 
Münder / Meysen / Trenczek (hg): Frankfurter Kommentar zum SGB VIII, 7. Auflage, 2013 
Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS): Arbeitshilfe zur Umsetzung des §72a 
Abs. 3 und 4 Sozialgesetzbuch VIII 
www.kvjs.de/jugend/kinderschutz/schutzauftrag-materialpool.html 
www.dejure.org 
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Anlagen 
 
 

1. Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeiten für deren Ausübung ein erweitertes 
Führungszeugnis vorzulegen ist 
 
2. Prüfschema zur Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein erweitertes 
Führungszeugnis für neben-/ehrenamtlich tätige Personen 
 
3. Muster für ein Dokumentationsblatt für den Träger bezüglich der Einsichtnahme in 
das erweiterte Führungszeugnis bei neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen 
 
4. Muster für eine Selbstverpflichtungserklärung 
 
5. Merkblatt zur Erhebung von Gebühren für das erweiterte Führungszeugnis 
 
6. Muster für eine Bescheinigung für die Gebührenbefreiung 
 
7. Gesetzestexte 
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Anlage 1: 

Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeiten für deren Aus übung ein erweitertes 
Führungszeugnis vorzulegen ist. 
 
Die Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis von ehren- und nebenamtlich Tätigen 
ist immer dann erforderlich, wenn Art, Intensität und Dauer des Kontakts es ermöglichen ein 
besonderes Vertrauensverhältnis zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen. 
 
Art: 
Bei der Art der Tätigkeit ist zu prüfen, ob sie geeignet ist, ein (besonderes) 
Vertrauensverhältnis zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen. Dazu ist in der Regel ein 
direkter Kontakt zu bestimmten (nicht immer wieder verschiedenen) Kindern und 
Jugendlichen notwendig. 
 
Intensität: 
Der durch die Tätigkeit erzeugte Kontakt muss geeignet sein, vertrauliche Situationen zu 
ermöglichen. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, ob sich durch den Kontakt ein 
Abhängigkeits- oder Machtverhältnis ergeben kann, welches die Basis für sexuelle oder 
andere Übergriffe sein kann. Hier spielt auch der Altersunterschied zwischen der neben- 
oder ehrenamtlichen Person und den Kindern / Jugendlichen eine Rolle. 
 
Dauer: 
Bei der Dauer ist sowohl der zeitliche Umfang von einzelnen Tätigkeiten als auch eine 
Regelmäßigkeit bzw. Wiederholung gemeint. 
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Empfehlung zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeite n: 
 

Tätigkeit/ Angebot/  
Maßnahme der 
Jugendarbeit 

 

Beschreibung 
der Tätigkeit 

Empfehlung für 
ein erweitertes 

Führungszeugnis 
Begründung 

 
Kinder- und 
Jugendgruppenleiter
/in 

Gruppenleiter/in; regelmäßige, 
dauerhafte Treffen mit fester 
Gruppe (Altersunterschied 
zwischen Leitung und 
Gruppenmitgliedern mehr als 
2 Jahre) 
 

Ja 

 
Auf Grund der Tätigkeit kann 
ein Macht- und Hierarchieverhältnis 
vorliegen. Die Art 
sowie die Regelmäßigkeit der 
Tätigkeit lässt ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zu. 

 
Tätigkeiten im 
Rahmen von Ferien- 
und Wochenend-
freizeiten mit 
Übernachtung 

 
Leitungs- und 
Betreuungstätigkeit im Rahmen 
von Ferienfreizeiten mit 
gemeinsamen Übernachtungen. 
Neben der Mitarbeit in einem 
Leitungsteam werden auch 
weitere Tätigkeiten in einer 
Funktion auf die Gruppe hin 
ausgeführt, die ebenfalls ein 
besonderes Vertrauensverhältnis 
zu Kindern und Jugendlichen 
begünstigen. Dies können zum 
Beispiel Lagerköche und  
Lagerköchinnen sein. 

Ja 

 
Dauerhafter Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen während einer 
Freizeit, der den Aufbau eines 
besonderen Vertrauens-
verhältnisses begünstigt;  
Diese Tätigkeiten müssen im 
Einzelfall beschrieben werden. In 
der Vereinbarung zwischen 
Jugendamt und Jugendverband ist 
zu regeln, ob von der Vorlagepflicht 
neben dem Leitungsteam der 
Ferienfreizeit weitere Personen 
betroffen sind, die in Bezug auf die 
Gruppe eine Funktion und Aufgabe 
haben. 

 
Ferienaktion, 
Ferienspiele, 
Stadtranderholung 
ohne 
gemeinsame 
Übernachtung 
 

 
Leitungsfunktion in 
einer zeitlich befristeten 
Gruppe 

Nein 

 
Art. Dauer und Intensität lassen kein 
besonderes Vertrauensverhältnis 
und keine Macht- und 
Hierarchiestruktur erwarten. Die 
Maßnahmen finden in der Regel im 
öffentlichen Raum statt, mit oft 
wechselnden Teilnehmenden. 

 
Tätigkeiten im 
Rahmen von 
Bildungsmaßnahmen 
mit gemeinsamer 
Übernachtung 

 
Leitung mehrtägiger Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen für 
Minderjährige mit gemeinsamer 
Übernachtung 

Ja 

 
Auf Grund der gemeinsamen 
Übernachtung kann von einer 
erhöhten Intensität des Kontakts zu 
Minderjährigen ausgegangen 
werden. Die leitende Position 
begünstigt hierüber hinaus ein 
Hierarchieverhältnis. 

 
(Aus-) 
Hilfsgruppenleiter/ 
in 

 
Spontane Tätigkeit als 
Gruppenleiter/in, keine 
Regelmäßigkeit 

Nein 

 
Maßnahmen und Aktivitäten sollen 
nicht daran scheitern, dass für die 
Vorlage des erweiterten 
Führungszeugnisses keine Zeit war, 
da ein/e Leiter/ in spontan für einen 
anderen eingesprungen ist. In 
diesem Fall wird eine Ehren- bzw. 
Selbstverpflichtungserklärung 
vorgeschlagen. 

 
Kurzzeitige, zeitlich 
befristete 
Projektarbeit 

 
Regelmäßiger Kontakt zu 
fester Gruppe über einen 
begrenzten Zeitraum, 

Nein 

 
Art (keine Leitungstätigkeit), Dauer 
und Intensität lassen kein 
besonderes Vertrauensverhältnis 
und keine Macht- und 
Hierarchiestruktur erwarten. 
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Vorstand eines Orts- 
Bezirks-, Kreis-, 
Landes- oder 
Diözesanverbandes 
ohne gleichzeitige 
Gruppenleitung 

 
Keine Gruppenarbeit, 
keine dauerhaften Kontakte 
mit Schutzbefohlenen, 
reine Vorstandstätigkeit 

Nein 

 
Es handelt sich hierbei um eine rein 
administrative, organisatorische und 
steuernde Funktion. Ein 
Hierarchieverhältnis wird nicht 
begünstigt, ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zu Kindern und 
Jugendlichen ist unwahrscheinlich. 

 
JHA Vertreter/innen 

 
Reine Vertretungsarbeit 

Nein 

 
Die Vertretungsarbeit im 
Jugendhilfeausschuss dient nicht zu 
einer unmittelbaren Entwicklung 
eines Macht- und Hierarchie-
verhältnisses zu Kindern und 
Jugendlichen. 

Kassenwart, 
Material- und 
Zeltwart, 
ehrenamtlicher 
Hausmeister, 
Homepage-verant-
wortliche,etc. 

 
Reine Verwaltungs- oder 
organisatorische Tätigkeit 

Nein 

 
Diese Tätigkeiten erfordern kein 
Vertrauensverhältnis, da diese Art 
von Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen weder von Intensität 
noch von Dauer ist. 

 
Mitarbeiter/innen bei 
Aktionen und 
Projekten wie z. B. 
72-Stunden- Aktion, 
Karneval, Disko, etc. 
 

 
Beschränkung auf einen 
kurzen Zeitraum, keine 
regelmäßige Gruppenarbeit Nein 

 
Die Tätigkeit ist auf Grund von 
Dauer und Art nicht zur Bildung 
eines besonderen Vertrauens-
verhältnisses und des Entwickelns 
fester Machtverhältnisse geeignet. 

 
 
Thekendienst im 
Jugendtreff 

 
 
Reine Thekenarbeit; Mitarbeit 
im Jugendtreff 

Nein 

 
Die Tätigkeit ist auf Grund von 
Dauer und Art nicht zur Bildung 
eines besonderen Vertrauens-
verhältnisses und des Entwickelns 
fester Machtverhältnisse geeignet. 
Darüber hinaus zeichnet sich die 
Arbeit im Jugendtreff durch eine 
offene Atmosphäre mit ständig 
wechselnden Teilnehmer/innen aus. 

 
Ehrenamtliche 
Betreuer/innen, 
Mitarbeiter/innen, 
Leiter/innen in 
offenen Jugend-
einrichtungen 
 

 
Regelmäßige dauerhafte 
Betreuungs-/Leitungstätigkeit 
in einer offenen 
Einrichtung 

Ja 

 
Auf Grund der Tätigkeit liegt ein 
Macht- und Hierarchieverhältnis vor. 
Die Art sowie die Regelmäßigkeit 
der Tätigkeit lässt ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zu. 

 
Ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen bei 
Bildungsmaßnahmen 
sowie bei Aus- und 
Fortbildungs-
maßnahmen 
 

 
Kein dauerhafter Kontakt 
zur Gruppe, Maßnahme 
wird im Team durchgeführt 

Nein 

 
Dauer und Intensität lassen kein 
besonderes Vertrauensverhältnis 
und keine Macht- und 
Hierarchiestruktur erwarten. 

 

Quelle: Landesjugendring NRW e. V. (Hrsg.): Führungszeugnisse bei Ehrenamtlichen: Arbeitshilfe des Landesjugendrings NRW zum 
Bundeskinderschutzgesetz.Düsseldorf, 2013 
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Anlage 2: 

Prüfschema zur Notwendigkeit der Einsichtnahme in e in erweitertes 
Führungszeugnis für neben-/ehrenamtlich tätige Pers onen 
 

Tätigkeit:  
 

Kinder/Jugendliche werden beaufsichtigt, betreut, 
erzogen, ausgebildet oder vergleichbarer Kontakt 

 ja  nein 

 
Zusätzlich bei Trägern der freien Jugendhilfe: 
 

Wahrnehmung von Leistungen oder anderen Aufgaben 
der Jugendhilfe gemäß § 2 Abs. 2 oder 3 SGB VIII 

 
ja  nein 

Finanzierung der Aufgabe durch die Jugendhilfe oder 
durch sonstige kommunale öffentliche Mittel 

 
ja  nein 

 
Gefährdungspotential bzgl.  Gering  Mittel  Hoch  

Art:  

Vertrauensverhältnis 
   

Hierarchie-/Machtverhältnis 
   

Altersdifferenz 
   

Risikofaktoren des Kindes/Verletzlichkeit 
   

Intensität:  

Abwesenheitszeiten weiterer betreuender 
Personen    

Abwesenheitszeiten weiterer betreuter 
Kinder/Jugendlicher    

Bei Gruppen: Häufigkeit von 
Mitgliederwechsel    

Geschlossenheit (fehlende Einsehbarkeit) 
der Räumlichkeiten    

Grad an Intimität des Kontaktes/Wirken in 
die Privatsphäre    

Dauer:  

Zeitlicher Umfang    

Regelmäßigkeit 
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Abschließende Einschätzung:  
Einsichtnahme in Führungszeugnis ist 
notwendig  ja  nein 

 
 
 
Begründung:  
 
 

 
 
Quelle: Landesjugendring NRW e. V. (Hrsg.): Führungszeugnisse bei Ehrenamtlichen: Arbeitshilfe des Landesjugendrings NRW zum 
Bundeskinderschutzgesetz.Düsseldorf, 2013 
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Anlage 3:  

Muster für ein Dokumentationsblatt für den Träger b ezüglich der 
Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis bei  neben- oder 
ehrenamtlich tätigen Personen (gemäß § 72a SGB VIII ) 
 
 

 

Name Vorname 

Ausstellungs -
datum 
Führungs-
zeugnis 

Datum der 
Vorlage des 
Führungs-
zeugnisses 

Wieder-
vorlage-
datum 

Name und 
Unterschrift der 
Person, die Einsicht 
genommen hat 

1     
 

 

2     
 

 

3     
 

 

4     
 

 

5     
 

 

6     
 

 

7     
 

 

8     
 

 

9     
 

 

10     
 

 

11     
 

 

12     
 

 

13     
 

 

14     
 

 

15     
 

 

16     
 

 

17     
 

 

18     
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Anlage 4:  

Muster für eine Selbstverpflichtungserklärung 
 
 
 
Hiermit versichere ich, dass ich nicht wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 
176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235, oder 236 des Strafgesetz-
buches (StGB) verurteilt worden bin und auch keine entsprechenden Verfahren gegen mich 
anhängig sind. 
 
Im Rahmen der Erklärung verpflichte ich mich dazu, den Träger über die Einleitung eines 
entsprechenden Verfahrens zu informieren. 
 
 
 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum 
 
 
 
 
 
Anschrift 
 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 



Hinweise und Erläuterungen zu Vereinbarungen nach § 8a und § 72a SGB VIII  
Stand 29.10.2015 

Anlage 5:  
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Anlage 6:  

Muster für eine Bescheinigung für die Gebührenbefre iung 

 
 
Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses 
(gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Name und Anschrift des Trägers / Verein 
 
 
 
 
Der oben genannte Träger / Verein bestätigt, dass 
 
 
Frau / Herr   geb. am 
 
wohnhaft in  
 
 
für den Träger / Verein ehrenamtlich tätig ist bzw. ab dem  tätig sein 
wird. 
 
Für diese Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe wird gemäß den Vorgaben des § 72a SGB 
VIII ein erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz 
(BZRG) benötigt. 
 
 
Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich und wir beantragen Gebührenbefreiung. 
 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
Stempel/ Unterschrift des Vereins / Trägers 
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Anlage 7: 

Gesetzestexte 
 
 
 
§ 8a SGBVIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  
 
1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten 
sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, 
sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren 
Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das 
Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und 
notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der 
Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende 
Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das 
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf 
die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges 
Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung 
der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  
1. 

deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 
eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung 
vornehmen, 

2. 
bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird sowie 

3. 
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 
aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das 
Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von 
Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur 
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die 
Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen 
Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der 
Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder 
des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
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§ 72a SGBVIII Tätigkeitsausschluss einschlägig vorb estrafter Personen 
 
1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der 
Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen 
einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis 
233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen 
sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den 
betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach 
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. 
 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer 
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach 
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder 
ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 genannten Personen auf 
Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und 
Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 
wahrgenommen werden dürfen. 
 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren 
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach 
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder 
ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten 
schließen, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und 
Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme 
in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen. 
 
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 
eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen 
wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, ob die das 
Führungszeugnis betreffende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 
verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese 
erhobenen Daten nur speichern, verändern und nutzen, soweit dies zum Ausschluss der 
Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis 
gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind 
unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach 
Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten 
spätestens drei Monate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 
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§ 30 BZRG Antrag 

(1) Jeder Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, wird auf Antrag ein Zeugnis über den 
sie betreffenden Inhalt des Registers erteilt (Führungszeugnis). Hat der Betroffene einen 
gesetzlichen Vertreter, so ist auch dieser antragsberechtigt. Ist der Betroffene 
geschäftsunfähig, so ist nur sein gesetzlicher Vertreter antragsberechtigt. 
 
(2) Wohnt der Antragsteller innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so ist der 
Antrag bei der Meldebehörde zu stellen; sofern der Antragsteller nicht persönlich erscheint, 
ist eine schriftliche Antragstellung mit amtlich oder öffentlich beglaubigter Unterschrift des 
Antragstellers zulässig. Der Antragsteller hat seine Identität und, wenn er als gesetzlicher 
Vertreter handelt, seine Vertretungsmacht nachzuweisen. Der Betroffene und sein 
gesetzlicher Vertreter können sich bei der Antragstellung nicht durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. Die Meldebehörde nimmt die Gebühr für das Führungszeugnis entgegen, 
behält davon zwei Fünftel ein und führt den Restbetrag an die Bundeskasse ab. 
 
(3) Wohnt der Antragsteller außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann er 
den Antrag unmittelbar bei der Registerbehörde stellen. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
 
(4) Die Übersendung des Führungszeugnisses an eine andere Person als den Antragsteller 
ist nicht zulässig. 
 
(5) Wird das Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde beantragt, so ist es der 
Behörde unmittelbar zu übersenden. Die Behörde hat dem Antragsteller auf Verlangen 
Einsicht in das Führungszeugnis zu gewähren. Der Antragsteller kann verlangen, dass das 
Führungszeugnis, wenn es Eintragungen enthält, zunächst an ein von ihm benanntes 
Amtsgericht zur Einsichtnahme durch ihn übersandt wird. Die Meldebehörde hat den 
Antragsteller in den Fällen, in denen der Antrag bei ihr gestellt wird, auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen. Das Amtsgericht darf die Einsicht nur dem Antragsteller persönlich gewähren. 
Nach Einsichtnahme ist das Führungszeugnis an die Behörde weiterzuleiten oder, falls der 
Antragsteller dem widerspricht, vom Amtsgericht zu vernichten. 
 
(6) Wohnt der Antragsteller außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann er 
verlangen, dass das Führungszeugnis, wenn es Eintragungen enthält, zunächst an eine von 
ihm benannte amtliche Vertretung der Bundesrepublik Deutschland zur Einsichtnahme durch 
ihn übersandt wird. Absatz 5 Satz 5 und 6 gilt für die amtliche Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland entsprechend. 
 
 
§ 30a BZRG Antrag auf ein erweitertes Führungszeugn is 
(1) Einer Person wird auf Antrag ein erweitertes Führungszeugnis erteilt,  
1. wenn die Erteilung in gesetzlichen Bestimmungen unter Bezugnahme auf diese Vorschrift 
vorgesehen ist oder 
2. wenn dieses Führungszeugnis benötigt wird für  
a) die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – 
Kinder- und Jugendhilfe –, 
b) eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder 
Ausbildung Minderjähriger oder 
c) eine Tätigkeit, die in einer Buchstabe b vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu 
Minderjährigen aufzunehmen. 
 
(2) Wer einen Antrag auf Erteilung eines erweiterten Führungszeugnisses stellt, hat eine 
schriftliche Aufforderung vorzulegen, in der die Person, die das erweiterte Führungszeugnis 
vom Antragsteller verlangt, bestätigt, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. Im 
Übrigen gilt § 30 entsprechend. 


